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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1932

Norm

StPO §47 Ab

Rechtssatz

Daß der durch eine strafbare Handlung Beschädigte seine privatrechtlichen Ansprüche bereits beim Zivilgericht

eingeklagt hat, hindert nicht, ihn im Strafverfahren als Privatbeteiligten zuzulassen und über diese Ansprüche im

Strafurteile zu erkennen.
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